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Selbstbestimmung Lebensende?
Zur Auseinandersetzung mıiıt Norbert Hoerster

Im medizinıschen Bereich 1St 6S üblıch, strıttıge Fragen anhand VO Fallbeispielen
diskutieren. Dıes 1St verständlich un: legıtim, aber CS zeıgt sıch zunehmend,

da{ß hınter diesen praktischen Beispielen und ıhren Problemanzeigen theoretische
Vorgaben stehen, die Gr diskutieren olt. In der Auseinandersetzung mı1t Nor-
bert Hoerster soll das Thema eingegrenzt behandelt werden. Be1l ıhm geht CS 1m
Zusammenhang der „Selbstbestimmung Lebensende“ VOTL allem den medi-
zıinısch assıstlerten Su17z1d. Der VOT kurzem in den Ruhestand geLreLENE aınzer
Rechtsphilosoph wırd mıt seiınen Ansıchten in angesehenen Buchverlagen W1e€e
Suhrkamp der Reclam verbreıtet. In der Diskussion m1t ıhm, der theologische
Argumente radıkal ablehnt, können einıge Aspekte behandelt werden, hne
selbstverständlich Vollständigkeit anzustreben.

Zum Begriff der „Selbstbestimmung Lebensende“ be] Norbert Hoerster

Hoerster beginnt W1€ in der Diskussion diıesem Themen geläufig
miı1t selbstverständlich klıngenden Bemerkungen WwI1e:

„Am einftachsten ware ein Verbot der Sterbehilte sıcher annn begrüncien, ein überpositi-
VCS Moralprinzıp xäbe, wonach der Mensch eın Verfügungsrecht ber menschliches Leben hat,
ach menschliches Leben der Verfügung durch den Menschen schlechthin ist.  «

Dıie Antworten, die Hoerster auf diese Art VO  ; Feststellungen 1bt, wırken
ebenfalls pragnant un!: selbstverständlıich. Fuür Hoerster annn 65 durchaus Jeman-
den geben, der eiıne vorgegebene, überall geltende und rel1g1Ös fundierte Normen-
ordnung vertritt,; dıe eın Recht auf Leben enthält un das Tötungsverbot mıt e1IN-
schließt. Lapıdar halt C dagegen fest:

„Die Exı1iıstenz einer metaphysısch fundierten Normenordnung etwa 1n Form eines SOgCNANNLEN
Natur- der Vernuntftrechts 1St erkenntnısmäfßßiıg nıcht erweısbar; S1e wiıderspricht 1in vielen Punkten
den Denkvoraussetzungen eines modernen wiıissenschaftlichen Weltbildes Eıne rel1g10s fundıierte Nor-
menordnung eLWwWwa auf der Basıs einer geoffenbarten yöttlichen Schöpfungsordnung ber kann
überhaupt nıcht Gegenstand der Erkenntnıis, sondern 11UT eines relıg1ösen Glaubens se1IN; für die
Rechtsgestaltung 1ın einem heutigen, säkularen Staat kann ıhr VO  —_ vornherein keine Begründungsfunk-
t1on zukommen.“
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Miıt diesen Hınweisen grenzZt Hoerster gleich Gruppen VO Auftassun-
sCcmHh un: Personen aUs, hne sıch dıe Mühe machen, sıch iınhaltlıch mı1t deren
Argumenten auseinanderzusetzen. Wer definıert, W asS „dıe Denkvoraussetzungen
eınes modernen wiıssenschaftlichen Weltbildes“ sind? Weıter 1St tragen: Wer
behauptet denn, da{fß dem relig1ösen Glauben gleichsam eıne direkte Begrün-
dungsftfunktion ür dıe Rechtsprechung 1n uUunNnserIer Gesellschaft zukommt? Etwas
anderes 1St, da{ß HNMNSETrE weltanschaulich neutralen Staaten nıcht ohne Wertvoraus-
SeELZUNGZCN leben können, die, W1€ sıch ımmer wıeder ze1gt, auch 1n der christlich-
jüdıschen Denktradıition ıhre Wurzeln haben Dies oilt Zu Beispiel für die Deu-
Lung der Menschenrechte. Fur den ethischen Diskurs 1sSt CS darüber hınaus aANZC-
INCSSCHL; seıne Prämissen offenzulegen. Im übrıgen suggerıiert Hoerster, da{f alles,
W as mı1t „relig1ös“ zusammenhängt, „überhaupt nıcht Gegenstand der Erkennt-
MIS  D se1ın Agı Das Relig1öse wiırd in den Bereıich des Irrationalen abgeschoben
un scheidet damıt für dıe aktuelle Auseinandersetzung A4AU.  ®N 7u Recht oilt die
Auffassung, dıe 1etmar Mieth einmal 1m Blick auf Hoersters Bücher geaäußert
hat

„Rationalıtät oll also L1UT gelten, WEEI1111 S1C agnostisch ISt; und die Diskurs beteiligten Menschen
werden ohl EerStT ann paradıgmatisch tür ‚Jedermann‘, WECI111 S1C den Glauben 1n die cke stellen. c 3

Hoerster operıert 1m Blick auf das Lebensende miıt dem Begriff der „Selbstbe-
stımmung”. Iieses Selbstbestimmungsrecht MU interessenorIılentiert begründet
werden. Im Zusammenhang mı1t der Sterbehilfe sıeht ein1ıge Besonderheıten,
dıe gerade der Selbstbestimmung des Patıenten dıe aktıve Sterbehilte C1-

möglıchen sollen, in diesem Fall konkret das Töten auf Verlangen. Er 1er
TYTEe1 Kriterien für diese „legıtime Sterbehilfe“:
S mu{fß sıch eiınen schwer und unheılbar leidenden Menschen handeln. Der Betrottene mu{ die

Sterbehilte aufgrund reiflicher, 1n eiınem urteilstähigen und aufgeklärten Zustand durchgeführter Über-
legung celbst wünschen. Die Sterbehilte mu{f6ß VO eiınem YzZt der MI1t arztlicher Ermächtigung durch-

c 4geführt werden.

Be1 der rage der Selbstbestimmung Lebensende bezieht sıch Hoerster auf
das Interesse des Menschen, der ach reitflicher Überlegung se1iner Entschei-
dung kommt, einen AÄArzt bıtten, ıhm eıne entsprechende Spritze oder eın EeNT-

sprechendes Medikament verabreıichen. IDieses interessengeleitete Vorgehen
des Individuums 1St höchster ethischer Ma{fistab 1n der Beurteilung der damıt VeI-

bundenen Fragen: Zur Erläuterung seıiner These fügt hınzu, dafß Za Beispiel
dıe christliche TIradıtion ebentalls nıcht eindeutig Prinzıp der „Unverfügbar-
e1lt des Lebens“ testhalte. Dıie Aufgabe des Arztes se1 CS die Autonomıie des DPa-
1enten achten. Nur der Arzt 1St ach Auffassung VO Hoerster „normaler-
welse tachlich kompetent2  Herbert Schlögel  Mit diesen Hinweisen grenzt Hoerster gleich ganze Gruppen von Auffassun-  gen und Personen aus, ohne sich die Mühe zu machen, sich inhaltlich mit deren  Argumenten auseinanderzusetzen. Wer definiert, was „die Denkvoraussetzungen  eines modernen wissenschaftlichen Weltbildes“ sind? Weiter ist zu fragen: Wer  behauptet denn, daß dem religiösen Glauben gleichsam eine direkte Begrün-  dungsfunktion für die Rechtsprechung in unserer Gesellschaft zukommt? Etwas  anderes ist, daß unsere weltanschaulich neutralen Staaten nicht ohne Wertvoraus-  setzungen leben können, die, wie sich immer wieder zeigt, auch in der christlich-  jüdischen Denktradition ihre Wurzeln haben. Dies gilt zum Beispiel für die Deu-  tung der Menschenrechte. Für den ethischen Diskurs ist es darüber hinaus ange-  messen, seine Prämissen offenzulegen. Im übrigen suggeriert Hoerster, daß alles,  was mit „religiös“ zusammenhängt, „überhaupt nicht Gegenstand der Erkennt-  nis“ sein kann. Das Religiöse wird in den Bereich des Irrationalen abgeschoben  und scheidet damit für die aktuelle Auseinandersetzung aus. Zu Recht gilt die  Auffassung, die Dietmar Mieth einmal im Blick auf Hoersters Bücher geäußert  hat  „Rationalität soll also nur gelten, wenn sie agnostisch ist, und die am Diskurs beteiligten Menschen  werden wohl erst dann paradigmatisch für ‚Jedermann‘, wenn sie den Glauben in die Ecke stellen.  «3  Hoerster operiert im Blick auf das Lebensende mit dem Begriff der „Selbstbe-  stimmung“. Dieses Selbstbestimmungsrecht muß interessenorientiert begründet  werden. Im Zusammenhang mit der Sterbehilfe sieht er einige Besonderheiten,  die gerade unter der Selbstbestimmung des Patienten die aktive Sterbehilfe er-  möglichen sollen, in diesem Fall konkret das Töten auf Verlangen. Er nennt hier  drei Kriterien für diese „legitime Sterbehilfe“:  „Es muß sich um einen schwer und unheilbar leidenden Menschen handeln. Der Betroffene muß die  Sterbehilfe aufgrund reiflicher, in einem urteilsfähigen und aufgeklärten Zustand durchgeführter Über-  legung selbst wünschen. Die Sterbehilfe muß von einem Arzt oder mit ärztlicher Ermächtigung durch-  «4  geführt werden.  Bei der Frage der Selbstbestimmung am Lebensende bezieht sich Hoerster auf  das Interesse des Menschen, der nach reiflicher Überlegung zu seiner Entschei-  dung kommt, einen Arzt zu bitten, ihm eine entsprechende Spritze oder ein ent-  sprechendes Medikament zu verabreichen. Dieses interessengeleitete Vorgehen  des Individuums ist höchster ethischer Maßstab in der Beurteilung der damit ver-  bundenen Fragen. Zur Erläuterung seiner These fügt er hinzu, daß zum Beispiel  die christliche Tradition ebenfalls nicht eindeutig am Prinzip der „Unverfügbar-  keit des Lebens“ festhalte. Die Aufgabe des Arztes sei es, die Autonomie des Pa-  tienten zu achten. Nur der Arzt ist nach Auffassung von Hoerster „normaler-  weise fachlich kompetent ... für die erbetene Sterbehilfe die dem Wunsche des  Patienten genau entsprechende wirksame Form zu finden  « 5'  Bei der kritischen Auseinandersetzung mit Hoerster geht es nicht darum, die  704für die erbetene Sterbehilte die dem unsche des
Patıenten entsprechende wırksame orm tinden

Be1 der kritischen Auseinandersetzung miıt Hoerster oeht 6S nıcht darum, die
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„Sıinnhaftigkeit des Begriffs der Selbstbestimmung“ generell 1n rage stellen
der gal, W1e€e manchmal wiırd, einem paternalıstischen Verhalten des
Arztes zurückzukehren. Be1l ıhm stellt sıch eher das Problem, ob nıcht das Selbst-
bestimmungsrecht des Patıenten Lebensende VOFauUSSETZT, als einzıger be-
stımmen, W1€ das Ende se1ines Lebens aussehen soll Denn AA bedarf auch,
W1€ Hoerster tordert, der Hılte des Arztes, seinem Wunsch der „Tötung auf
Verlangen“ entsprechen. Um autf die damıt gegebenen Probleme eingehen
können, scheint mMI1r eıne 7zweıtache Reflexion notwendig: FA eiınen ber das
Menschenbild un!: A andern ber das Arzt-Patienten-Verhältnis.

Der Mensch eın Geschöpt 1ın Beziehung
Jle medizıinıschen Dıiskurs Beteiligten haben ein Bild VO Menschen, ber
das S1Ee sıch Rechenschaft schuldig siınd Hıer 1St dıe christliche Sıcht eıtend Eın
Anknüpfungspunkt annn dabel das Argument der Menschenwürde se1n, das 1m
Grundgesetz verankert 1sSt un: darüber hınaus 1n vielem mıt dem Menschenbild
des christlichen Glaubens übereinstimmt. Es fällt auf, da{ß CS 1n der ötffentlichen
Diskussion besonders VO denen eingebracht wırd, dıe diesen christlichen Hınter-
grund thematisıeren. Zunehmend wiırd das Menschenwürdeargument 1n Gegen-
SATLZ gebracht ZUT: Forderung der Freıheıt, die dem einzelnen zustehe. Dies zeıgt
sıch esonders 1m Bereich der Forschung Embryonen, bıldet aber auch den
Hıntergrund für dıe Diskussion die „Patıentenautonomie“ Lebensende‘.

Der Mensch 1St eın Geschöpf iın Beziehung un!: Geschichte. Zum eınen ebt
innerhalb VO natürlichen Grenzen, dıe ZWAaTr verschoben, aber nıcht aufgehoben
werden können. Zum andern wırd epragt VO Menschen, die ıhm auf er-
schiedliche Art un: We1ise 1ın seiınem Leben begegnen. Das, W AsS 1er veschieht
un: W as der Mensch erfährt, bestimmt und durchdringt se1ın Leben 19 gehört
Zu Menschseın, sıch anderen un: seinem Lebensschicksal 1ın Beziehung

SErEZenNn Es liegt ıhm selbst, W1€e selne Geschichte aufnımmt un!: bewertet.
Weıter gehört 6S z Geschöpfsein des Menschen, da{ß das Leben seliner
(Gsrenzen Sınn hat Das heißt nıcht, da{ß Leıd, Unglück un Tod s VOIl (sott gC-
wollt sind“ (sott ll das guLe und ylückliche Leben des Menschen. Irotz seıner
renzen der natürlıchen W1€ der gyeschichtlichen hat das Leben Sınn Es wırd
als wertvoll erfahren, weıl der Mensch se1ıne Begrenztheıt weılß

Deshalb 1St der Tod auch nıcht eintach siınnlos. och 1es 1St ein gefährlicher
un schwer verständlicher Satz. Denn worın soll der Sınn liegen, WeNn plötzlich
eiıne Multter VO rel Kındern stirbt? Es ware sıcher nıcht ANSCINCSSCIHL, 1er ach
dem Sınnn . fragen, der für dıe Hınterbliebenen eın TIrost ware. Auf der ande-
e  . Seıite machen Menschen immer wiıieder dıe Erfahrung auch bel der Begeg-
HNUNS mı1t Krankheit un:! Sterben naher Angehörıiger un!: Bekannter da{fß S1€e die-
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N n Leıid aut eıne We1se annehmen, hne daran verzweıteln. Die Irauer 1St eıne
Form, die Begrenztheıit des Lebens wahr- un anzunehmen:

„Das Bewulßtsein, da aller posıtıven Errungenschaften der Medizın biologisches Leben
renzen stöfßt, die [1UT verschoben, ber nıcht überschritten werden können, verhiltft uns zumıindest
eiıner wichtigen Einsicht: die Erfahrung VO Krankheit, Behinderung und Sterben bedeutet nıcht

die Erfahrung nackter Sınnlosigkeit, sondern kann als eıl UNSCTECS Lebens rtahren und ANSCHNOMMLEN
werden. Wenn WIr otfend all eine Autferstehung 1mM Tod glauben, ertahren WIr die renzen unNnserTrer

ırdıschen Exıstenz nıcht als Schranken, die bereıits Leben hıer letztlich sinnlos machen, vielmehr
VECIINAS dıese Glaubenshoffnung unls vielleicht dıe Kraft geben, diese Grenze selbst als Teıl UNSCTCS

Lebens verstehen.“

Es AKARn nıemandem aufgezwungen werden, das Leben als begrenzte Exıstenz
als sinnvoll ertahren. [)as Wıssen des Menschen, da{fß sıch nıcht selbst gC-
macht hat, entlastet iıhn, alles 1n dieser begrenzten eıt se1ines ırdıschen Lebens C1I-

leben un: verwirklichen mussen. Dıie Begrenztheıit des eigenen 4se1l1ns annn
besser ANSCHOININEC werden. Fur den Christen 1St damıt eıne Grenze markiert,
die seiıne Selbstbestimmung ber dieses Leben mı1t Z Ausdruck bringt. Wenn
WIr (5Oft als dem Schöpter allen Lebens Daseın verdanken, können WIr
daraus mı1t Recht eınen Auftrag AA Schutz des Lebens ableiten. uch WEeNn dar-
aUs nıcht unmıttelbar eın absolutes Tötungsverbot gefolgert werden annn jer
kennt die katholische Kırche ın ıhrer Tradıtion Ausnahmen tolgt daraus
zumındest die Forderung ach dem behutsamen Umgang miı1ıt dem Leben un:
auch mı1t dem eigenen Leben In den etzten Jahren 1St 1in der Kırche das Bemühen
unübersehbar, dıe Ausnahmen gegenüber dem Tötungsverbot immer mehr eINZU-
schränken. [)as oilt sowohl für dıe Lehre VO „gerechten Krıieg“ W1e€e für die TO-
desstrafe

Der Mensch als Abbild (sottes

Dıie christliche Offenbarung sıecht den Menschen als Person und vertieft diese
auch 1ın der Philosophie grundlegende Sıchtweise durch dıie Auffassung des Men-
schen als Abbild (sottes. Im ErStTeEenNn Schöpfungsbericht lesen WIr, da{ß (sott den
Menschen als Mann und Tall als Abbild (3Oöt{fes” erschuf (Gen L, 27/) (Gott C1-

schuf den Menschen als eın Wesen, dem eıne ganz besondere Beziehung
knüpfte. Und diese Beziehung (sottes ZU Menschen findet A4US der Sıcht des
christliıchen Glaubens iıhren Höhepunkt 1n der Menschwerdung (Gsottes selbst 1n
Jesus Christus:

„In der Gottebenbildlichkeit liegt uch dıe Überzeugung VO der Heılıgkeit des Lebens begründet:
Wenn OttTt dieses Wesen ‚Mensch‘ als se1ın Abbild schuf, annn bedeutet das auch, da{ß das Leben dieses
Menschen als unersetzbares und unverwechselbares Einzelwesen vewollt und v(> Schöpfer bejaht 1St.
Das Leben des Menschen 1St somıt mehr als eıne biologische Tatsache, dıie SCIHAaUSO gul auch nıcht der
Fall se1ın könnte, das Leben des Menschen 1St auch mehr als eın Gut, mı1t dem INanl machen kann, W AS
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1all 1l Die Heilıgkeit des Lebens 1St aber nıcht eiıne VO aufßen auferlegte Grenze BSCDBOT: ertü-
gungsmacht, die zusammengetafßt wırd 1mM üuntten Gebot ‚Du sollst nıcht toten‘,Selbstbestimmung am Lebensende?  man will. Die Heiligkeit des Lebens ist aber nicht eine von außen auferlegte Grenze unserer Verfü-  gungsmacht, die zusammengefaßt wird im fünften Gebot ‚Du sollst nicht töten‘, ... sondern die Hei-  ligkeit des Lebens bedeutet, daß wir unser Leben als Menschen gar nicht wirklich leben können ohne  die Ehrfurcht vor diesem Leben, vor dem Leben jedes Menschen. Die Ehrfurcht vor der Heiligkeit des  Lebens macht also das Leben des Menschen überhaupt erst möglich.“ !°  Der Mensch als Geschöpf ist nie nur Mensch für sich allein. Die für die Bibel  selbstverständliche Sicht des Menschen als eingebunden in vielfältige soziale Be-  ziehungen kann das individualistische Menschenbild, wie es im Verständnis der  absoluten Selbstbestimmung am Lebensende zum Ausdruck kommt, in heilsamer  Weise korrigieren. Zum Menschen gehört immer auch seine Mitmenschlichkeit,  seine personale und natürliche Mitwelt, ohne die er gar nicht im wirklichen Sinn  Mensch sein kann. In der weiteren Geschichte des Christentums wurde diese  ganzheitliche und mehrdimensionale Sicht des Menschen oft verkürzt und aufge-  spalten. Wenn wir heute wieder stärker ein ganzheitliches Menschenbild aus der  christlichen Botschaft zurückgewinnen, dann lassen sich leibliche und seelische  Gesundheit bzw. Krankheit nicht voneinander trennen. Man kann realistischer-  weise bei einer ernsthaften Erkrankung nicht davon ausgehen, daß diese nur eine  Dimension des Menschen betreffe. Und ebenso muß auch der Genesungsprozeß  umfassend .alle Dimensionen des Menschseins einschließen.  Die Leiblichkeit des Menschen schließt seine Mitmenschlichkeit mit ein. Ge-  sund und krank ist der Mensch nie nur für sich allein, denn er ist ein soziales We-  sen. Das bedeutet, daß die personale Umwelt des Menschen einen entscheidenden  Einfluß auf seine Gesundheit ausübt. Und der Mensch ist ein Wesen, das in und  aus der Natur heraus lebt. Also kann auch seine Gesundheit letztlich nicht von  seiner natürlichen Umwelt abgetrennt werden.  Aus der Sicht dieses Menschenbildes ergeben sich für das Selbstbestimmungs-  recht am Lebensende folgende Hinweise:  Hoerster geht von einem individualisierten Menschenbild aus. Das vielfältige  Beziehungsgefüge wird ausgeklammert. Diese Frage ist auch beim Thema „Tö-  tung auf Verlangen“ zu stellen. Welchen Sinn das Leben eines Menschen hat, ent-  scheidet sich nicht nur von ihm selbst her, sondern auch von seiner Beziehung zu  der ihn umgebenden Umwelt. Dies heißt keineswegs, daß das Leben um jeden  Preis erhalten werden müsse. Diese Position wurde von der Kirche so nie vertre-  ten, da ihr bereits die Vorstellung der Endlichkeit und Geschöpflichkeit, die das  Sterben mit einschließt, entgegensteht. Aber die Beziehung zu der ihn umgeben-  den Umwelt und damit verbunden auch die Beziehung zu Gott setzen eine  Grenze, die der Mensch nicht von sich aus überschreiten soll. Das setzt auf der  anderen Seite voraus, daß Haltungen der Zuwendung, der Solidarität, des Um-  gangs mit dem Kranken und auch mit dem Sterbenden gefördert und gepflegt  werden müssen. Auch wenn es statistisch nicht meßbar ist, so wird immer wieder  berichtet, daß Patienten ganz erschrocken sind, wenn ihrem Wunsch nach einer  ‘  207sondern dıe He1-
ligkeit des Lebens bedeutet, dafß WIr Leben als Menschen gar nıcht wiırkliıch leben können hne
die Ehrturcht VOT diesem Leben, VOT dem Leben jedes Menschen. Die Ehrturcht VOT der Heıiligkeit des
Lebens macht Iso das Leben des Menschen überhaupt Eerst möglıch.“

Der Mensch als Geschöpf 1sSt nNn1ıe 1Ur Mensch für sıch allein. Dıie für die Bibel
selbstverständliche Sıcht des Menschen als eingebunden 1n vieltältige so7z1ale Be-
zıehungen annn das individualistische Menschenbild, W1e€ CS 1m Verständnıis der
absoluten Selbstbestimmung Lebensende Z Ausdruck kommt, 1n heilsamer
We1ise korrigieren. Zum Menschen gehört ımmer auch selne Mıtmenschlichkeit,
seine personale un!: natürliche Miıtwelt, hne die 4700 nıcht 1m wiırklichen Sınn
Mensch se1n anlır In der weıteren Geschichte des Christentums wurde diese
gyanzheıtliche un mehrdimensionale Sıcht des Menschen oft verkürzt und aufge-
spalten. Wenn WIr heute wıeder stärker ein vyanzheıitliches Menschenbild aus der
christlichen Botschaft zurückgewıinnen, ann lassen sıch leibliche un: seelısche
Gesundheıit b7zw. Krankheit nıcht voneınander TEeEINEN Man annn realistischer-
welse be] eıner ernsthaften Erkrankung nıcht davon ausgehen, da{ß diese 1L1UT eıne
Dımension des Menschen betreffte. Und ebenso mMu auch der Genesungsprozeiß
umtassend alle Dımensionen des Menschseıns einschließen.

Die Leiblichkeit des Menschen schliefßt selne Miıtmenschlichkeit mıt eın (32e=
sund und krank 1St der Mensch n1ıe 1LL1UTr für sıch alleın, ennn 1St eın soz1ales We-
S  = Das bedeutet, da{ß die personale Umwelt des Menschen eiınen entscheıidenden
Einflu( auft seıne Gesundheıit ausubt. Und der Mensch 1St eın Wesen, das 1n un:
AaUS der Natur heraus ebt. Iso annn auch seıne Gesundheit letztlich nıcht VO

seıner natürlichen Umwelt abgetrennt werden.
Aus der Sıcht dieses Menschenbildes ergeben sıch für das Selbstbestimmungs-

recht Lebensende tolgende Hınweise:
Hoerster yeht VO  — eiınem individualisierten Menschenbild au  N Das vieltältige

Beziehungsgefüge wırd ausgeklammert. Diese rage 1St auch eım Thema AAO-
LunNg auf Verlangen“ stellen. Welchen Sınn das Leben eines Menschen hat, eNTt-
scheidet sıch nıcht HELE VO  3O ıhm selbst her, sondern auch VO seliner Beziehung
der ıh umgebenden Umwelt. Dies heıiflst keineswegs, da{fß das Leben jeden
Preıs erhalten werden musse. IDDiese Posıition wurde on der Kırche n1ıe vertire-

CeN; da ıhr bereıts die Vorstellung der Endlichkeit un!: Geschöpflichkeit, dıe das
Sterben mıt einschlie(ßt, entgegensteht. ber die Beziehung der ıh umgeben-
den Umwelt un: damıt verbunden auch die Beziehung (30ff SEEZENHN eıne
Grenze, die der Mensch nıcht VO sıch aUus überschreiten soll Das auf der
anderen Selite VOTaUS, da{f( Haltungen der Zuwendung, der Solıdarıtät, des Um-

mı1t dem Kranken und auch mi1t dem Sterbenden gefördert un gepflegt
werden mussen. uch WenNnn 65 statıistisch nıcht me{(Sbar iSt, wırd ımmer wıeder
berichtet, da{fß Patıenten ganz erschrocken sınd, WEENN ıhrem Wunsch ach eıner
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Injektion der eiınem Medıkament, das Z Tod führt, stattgegeben wırd Nıcht
selten verbirgt sıch hınter diesem Wunsch die Bıtte ach mehr Zuwendung un!:
Miıtleid. Gerade diıeser Stelle zeıgt sıch auch dıie christliche Haltung der Solida-
rntät, die 1n den Überlegungen VO Hoerster keine Raolle spielt.

Diese Ehrturcht VOTL dem Leben, W1€ S1Ee 1m üuntten Gebot ausgedrückt 1St un!:
in der aktuellen theologischen Diskussion der Überschrift „Du sollst ke1-
NnenNn Unschuldigen töten“ gebraucht wiırd, nıcht 1Ur eıne Grenze, sondern
hat für alle Beteiligten eıne entlastende und schützende Funktion. Dies oilt brıi-
SCS nıcht LUr in ethischer, sondern auch gesellschaftlicher Hınsıcht. Für die Ent-
stehung des modernen Rechtsstaates WAalt CS VO entscheidender Bedeutung, da{fß
der Staat allein das Gewaltmonopol bekam, das Leben seiner Bürger schützen.
Die Friedensftfunktion des Tötungsverbotes 1St deshalb auch be] Heraustfor-
derungen nıcht unterschätzen. Dıies oilt zuma]l für den Schutz des Menschen 1n
seıner etzten Lebensphase 11

Das Arzt-Patienten-Verhältnis

Um seiınem Wunsch der „Tötung auf Verlangen“ entsprechen, bedarf der Pa-
t1ent dıe Forderung VO Norbert Hoerster der Hılte des Arztes. Die DPa-
tientenautonomıe ann aber den Arzt nıcht davon dispensıieren, seıne ethische
Grundeinstellung verwiırklichen. Das Selbstbestimmungsrecht des Patıenten
kollidiert mı1ıt dem Heılauftrag des Arztes. Es stellt sıch die EraSe ob diıesen
Umständen das Arzt-Patienten-Verhältnis, das notwendigerweıse auf Vertrauen
autbaut un: eindeutig durch das Heilen un: Lindern bestimmt ISt;, nıcht leicht-
sınn1g aufts Spiel ZESCELZL wırd, WEeNn CS das effiziente un: schmerzfreie Töten
Aflßt Das Selbstbestimmungsrecht des Patıenten tindet Selbstbestimmungs-
recht des ÄArztes se1ıne Girenze. Gerade 1er wiırd die Relation der Arzt-Patıenten-
Beziehung besonders deutlich, die eınerseıts dem Arzt verbietet, den Wil-
len des Patıenten Heılversuche durchzuführen, dıie aber andererseıts auch den
Arzt nıcht verpiflichten kann, Ma{fifßnahmen seiınen Heıilauftrag durchzufüh-
TG [)as allein auf das Selbstbestimmungsrecht des Patıenten zugeschnıttene Mo-
dell VO Hoerster verkennt dıie vielfältigen Beziehungen, 1n der der Mensch zeıt
se1ınes Lebens un: 1er konkret der Arı steht. Darüber hınaus würden dıe An:
StreNZUNgEN aut der Suche ach alternatıven Behandlungsmöglichkeiten, W1€ S1€e
derzeıt 1n der Palliatıvyvmedizin ertorscht werden, abnehmen.

Eng verbunden mı1t dieser Beziehung des Arzt-Patienten-Verhältnisses 1St die
Auswahl der Betroffenen, für die eiıne Tötung auf Verlangen 1n rage kommt. Be1l
Hoerster haben WIr gesehen, da{f VO schwer und unheılbar leıdenden Kran-
ken spricht, der aufgrund reitflicher, 1n eiınem urteilsfahıgen un: aufgeklärten Sig=
stand durchgeführten Überlegung selbst dıe Tötung bittet. In der medizın-
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ethischen Diskussion wırd 1aber darauf hingewliesen, da{f sıch daran verschiedene
Anschlufßfragen stellen, wI1e: Müssen die Betreffenden körperlich leiden, der
reicht der 1NnweIls auf eın psychisches Leıiden? der Müssen S1e termınal CI1-

krankt se1n, also 1m Sterben liegen, der reicht bereıits der 1nweıls autf eıne (even-
tuell ın einıgen ahren) tödlıch endende Krankheit? Schließlich: Sollen auch Men-
schen 1m chronisch vegetatıven Zustand getotet werden, WE keıne Aussıcht
mehr auf das Ende des Komas besteht? 12 Dıie Tendenz Z Ausweıtung der T'O:
tungspraxI1s 1sSt ottensichtlich. Gerade die Menschen, die sıch nıcht der nıcht
mehr wehren können, sınd davon betroffen.

Schlufstfolgerung
Miıt diesen Überlegungen Z „Selbstbestimmung Lebensende“ sınd keines-
WCBS alle schwierigen Detailfragen gelöst. Selbstverständlich müßte die Patıenten-
verfügung 1er niäher betrachtet werden ® Es sollte 1n der Auseinandersetzung
mı1t Hoerster gezeıgt werden, da{fß 6S eın absolutes Selbstbestimmungsrecht
Lebensende 1bt. Fur den Christen 1sSt darın auch eın rund sehen, da{ß se1ın
Leben als Geschenk ertährt un!: VO daher 1m Umgang mıt ıhm sehr behutsam
se1ın hat Dıies schliefßt keineswegs e1n, da{fß eıne Maxımaltherapie bıs Zzu Schlufßß
notwendig ISE Das Sterben gehört für den Christen und für jeden Menschen
seinem Leben elementar hinzu.

ber auch für die Menschen, die diese Vorstellung für sıch nıcht nachvollzie-
hen können, erd deutlich, da{fß S1e 1n vielfältigen Bezügen leben Besonders INnar-
ant 1sSt 1es 1m Arzt-Patienten-Verhältnis. Nıe annn der Patıent den Heilauftrag
des Arztes oder zugespitzt ethisch gesprochen se1ıne verantworteie Entschei-
dung, die manchmal eıne Gewissensentscheidung se1ın kann, aufheben. Das CI-

wähnte Beıspıiel, da{ß Patıenten, die ein entsprechendes Mıiıttel ZUm Sterben
bıtten, erschrocken sınd, WwWenn CS ıhnen verabreıicht wırd, un: deren Ruf Hılte
sıch darın ausdrückt, macht sıchtbar, W1e€e menschliıches Leben VO  — der Zuwen-
dung anderer abhängt. Dies 1St keineswegs als kritische Anfrage dıe AÄArzte un
Pflegeberufe sehen, sondern betrıifft 1m orößeren Rahmen dıe Gesellschaft 1N
ıhrem Umgang mıt leiıdenden un sterbenden Menschen. Die Kırchen sınd sıch
bewußt, dafß S1Ee gerade j1er eiıne hohe Verantwortung haben

709



Herbert Schlögel

NME  NGEN

Hoerster, Tötungsverbot Sterbehilfe, 1n: Medizın Ethiık, he. Sass (Stuttgart PTE

Ders., Neugeborene das Recht auf Leben (Franktfurt 1995
Mieth, Recht auf Leben beschnitten. ber Norbert Hoersters Abtreibungsplädoyer, 1nN: E 23 (1993)
Hoerster, Ist menschliches Leben unverfügbar?, 1n: Universitas 44 /.

Ders., Rechtsethische Überlegungen ZUr!r Sterbehilfe, 1N: Aktive Sterbehilte. Zum Selbstbestimmungsrecht des Pa-
tienten, hg. v. W. (30se (Irıer 63

Vgl aus der Fülle der Literatur: Begınn, Personalıtät Würde des Menschen, hg. ager (Freiburg 19973
Hilpert, Art. Menschenwürde, 1N: IThK?, /, 131ZL Krefß, Menschenwürde 1im modernen Pluralismus.
Wertedebatte Ethik der Medizın Nachhaltigkeıit (Hannover Leben als (zottes Biıld (Woche für das Leben

hg. Sekretarıat der Deutschen Bischofskonterenz Kirchenamt der Evangelischen Kırche Deutschlands
Bonn

Vgl Anselm, Jenseıts VO! La:enmedizın hıippokratischem Paternalismus. Theologisch-ethische Überlegungen
ZU Problem der Selbstbestimmung in der Medizin, 1N: ZME 45 (1999) ON

Machbares Leben? Ethık 1ın der Medizın, hg. Schweizerischen Nationalkommuissıon Justitia et Pax (Zürich
18

Vgl Römelt, Jenseıts VO  - Pragmatısmus Resignatıon. Perspektiven christlicher Verantwortung für Umwelt,
Frieden ‚oz1ıale Gerechtigkeıit (Regensburg 182-—192; Maıer, Abschaffung der Todesstrate, 1n dieser Zs
218 2000) 433 t.
10 Machbares Leben? 16

Vgl Schockenhoftft, Ethik des Lebens. Eın theologischer Grundri(ß (Maınz “1998) 191 —195
12 Machbares Leben? 8) 102
13 Vgl Reiter, Verfügungen tür das Lebensende. Wem NUutzt eın Patiıententestament?, ın 52 (1998) 194 —196;
rALRG Problematık des medıizıinısch assıstierten Suizıids: Das medizinısch assıstierte Sterben. Zur Sterbehilte Aaus medi-
zınıscher, ethıscher, juristischer theologischer Sıcht, hg. Holderegger (Friıbourg

71©


